
Kantonsratsbeschluss
betreffend Investitionsbeitrag zumAusbau der Strecke

Thalwil – Zug im Rahmen der 4. Teilergänzung
S-Bahn Zürich
vom ……………

Der Kantonsrat des Kantons Zug,

gestützt auf § 41 Bst. b der Kantonsverfassung1) sowie §§ 1Abs. 1 und 2 Bst. b,
4 Abs. 1 Bst. b und 7 Bst. a des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr2),

beschliesst:

§ 1
Für den Ausbau der Bahninfrastruktur zwischen Zug und Baar Litti zur

Verkürzung der Zugfolgezeiten auf der Strecke Thalwil – Zug wird ein In-
vestitionsbeitrag von Fr. 4 Mio. brutto bewilligt.

§ 2
Der Investitionsbeitrag erhöht oder vermindert sich entsprechend der Bau-

kostenentwicklung (Bahnbau-Teuerungsindex BTI) zwischen der Kosten-
berechnung (Preisbasis September 2010, BTI 126.9) und der Bauausführung.

§ 3
Die Volkswirtschaftsdirektion wird ermächtigt, die entsprechenden Ver-

einbarungen zu unterzeichnen.

§ 4
Dieser Beschluss tritt nach unbenützter Referendumsfrist (§ 34 der Kan-

tonsverfassung) oder nach derAnnahme durch dasVolk am Tag nach derVer-
öffentlichung imAmtsblatt in Kraft.3)

Zug, ………………… 2011
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